
ANTRAG 

XlX.GP..-NR 
-10S-

Prk. 0 t Dez .. 1994 

der Abge(m.fnetcnM�lg. StadleI', Or. Brauneder, 01'. Graf, DLIlaidcI' und Kollegcn 

114, 

betreffend ein Bundesverfassungsgesetz, mit. dem das Bundes-Verfassungsgesetz in dcr . 

Fassung von 1929 ge�indert wird 

Der Nationalrat wolle bcschlicßcn: 

Bundcsvclfassungsgcsctz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 

gcändclt wird. 

Ocr Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundes-Yerfassungsgcsctz in der Fassung 1929, zliletzt geändert durch das 
Bundesverfassungsgesetz BGBI. NrXXX/1994,wird wie folgt geändert: 

1. Der Art ikel 1 erhtilt die Bczeichnung Artikel 1 Abs: 1 und es wird ei!'l neucI·Äbs. 2 angefügt, 

dcr wie folgt lautet: 

"(2) Zur Yerwirklichungeines vcreinten Europas\virkendie Republik Östeneich und sein 

Bundesvolk an dcr Entwicklung der Europäischen Uilion mit,· die insbesondere 

demokratischcn, rcchtssta;ltlichen und föderativen Gnllldsätzell und dein Grundsatz dcr 

Subsidiarität verpfl icht ctistund eincn dem österreich ischen Verfassungsrecht im wesentlichen 
vcrgleichbaren Grul1drcchtsschutz gcwührleistet." . 

2. Artikel 10 Abs . .:1- bis Cl wcrdenaufgehoben. 
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3.ln Artikel 15 Abs. l wird nach dem ersten SatZ f�lgender Satz angefügt: 

"Der selbständige Wirkungsbereich der Länder umfaßt neben den Angelegenheiten dcr 
Privatwirtschaftsverwallung der l.1inder alle Angelegenheiten, die im ausschließlichen oder 

überwiegenden Interesse der Landesbürger gelegen und geeignet sind, durch die Landesbütger 

innerhalb der Landesgrenzen besorgt zu werden." 

4. Art. 44 Abs. 1 und 21auten: 

"Artikel 44. (1) Dieses Bundesverfassungsgesetz kann vom Nationalrat und vom Bundesrat 
nur in Anwesenheit von mindestens der Hülfte der Mitglieder und mit einer Mehrheit vonZwci 
Dritteln der abgegcbcncn Stimmcn bcschlossen werden . 

l 

(2) Dic . Bestimmungen dieses Bundesverfassungsgesetzes können mir durch ein 

Bundesverfassungsgesetz geändert werden, das den Wortlaut dieses 
Bundesverfassungsgesctzes ausdrücklich ände11 oder ergänzt." 

5. NachArti�el 4.4 wird fol gender Artikel 44a eingefügt: 

"Artikel 443. (1) In Angelegenheiten der Europäischen Union, in denen die Gesetzgebung 
Bundessache" ist, ist die Bundesregierung an Entscheidungen des Nationalrates und des -

J 

,Bundesrates gebunden .. 

(2) Die. Bundesrcgierung gibt vor ihrer Zustimmung zu. Rechtsetzungsakten der 
EutoiJäischenUnion dem Nationalrat und dem Bundesrat Gelegeilheit zur Stellungnahme. Die 
Frist zur Stellungnahme muß so bemessen sein, daß Nationalrat und Bundesrat ausreichend 
Gelegenheit haben, siclrmitderVorlage zllbefassen . . 

(3) Die Bundesregierung hat dem Nationalrat und dern Bundesrat insbesondere die 
Entwürfe von Richtlinien und Verordnungcn der Europäischcü Union zu übersenden und den 
Nationalrat und den Bundesrat zugleich überclenwesentlichen Inhalt und die Zielsetzung, über 
das beim Erlaß des geplanten Rechtsetzungsakts innerhalb der Europäischen UniOll anzu­
wendende Verfahren und den voraussichtlichen Zeitpunkt der Befassung des Rates, 
insbesondere den voraussichtlichen Zeitpunkt der Beschl ußfassung im' Rat zu· unterrichten. Sie 
hat dcn Nationalrat und den Bundesrat unverzüglich über ihre WilleIlsbildung, überdell 

Verlauf der Beratungen, über die Stellungnahmen des Europäischen P�lrlaments und der Eu­
ropäischen Kommission, über die Stellungnahmen der anderell Mitgliedstaaten sowie über dic 
getroffcnen Entscheidungen zu unterrichten. 
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(4) Licgt dcr BundCsregierung cine Stcllungnahmedes Nationalratcs und dcs Bundcsrates 
gemäß Abs. 2 vor, so ist sie bei ihren Verhandlungcn und Abstimmungen in der Europäischen 
Union an diesc Stelluilgnahmcn gebunden. Widersprechcn sich dic. Stcllungnahmen von 
Nationalrat und Bundcsrat, so hat dic Bundesregierung eine einheitliche Stellungnahme des 
gemcinsamen Vermittlungsausschusscs (Artikel 42) cinzuholcn. Ist im Zuge der 
Vcrhandlungcn cin Abgehcn der Bundesregicrung von der Stellungnahmc aus außen-und 
integrationspolitischcn Gründen notwcndig., so hat die Bundcsregicrung nach Vorlicgen der 

. . 

zur Abstimmung im Rat stehcndcn Vorlagc nach Maßgabe dcr tcchnischen Möglichkeiten die 
Zustimmung dcs gemeinsamen Vermittlungsausschusses cinzuholen. 

(5) Die nähercn Bestimmungen zu den Abs. 2 bis 4 werden durch das Bundesgesctzüber 
die Geschäftsordnung des Nationah'ates sowie durc�l die Gcschäftsordnung des Bundesrates 
gctroffen. Diese regeln insbesonc1cre, inwieweit für Stellungnahmen gcmäß Abs. 2 und Abs. 4 • •  4 . v. • 
anstellc des Nationalrates und, dcs Bundesratcs dcr gcmeinsame Vernlittlungsausschuß 
zuständig ist." 

6. Nach Artikel 55 wird folgendcr Artikcl 55a cingcfügt : 

"Artikel SSa. (1) In Angclegenheitcn der Europäischcn Union, die genercll...;abstrakte 
Rcchtsaktc der Bundcsvollziehung betreffcn sowic bci sonstigcn Vorhabcn im Rahmen der 
europäischcn Integration, hat die Bundcsregierung defll gemeinsamen Vermittlungsal,lsschuß 
(Artikel 42) die MöglichkeitzurSteIIungnahn1� zu geben. 

(2) Die österreichische Mitwirkung an der Ernennung von Mitgliedern der Kommission; dcs 
Gerichtshofes, des Gerichts erster Instanz� des '. Rechnungshofes, des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses sowie des Aussehusses der Regionen im Rahmen der Europäischen Union 
obliegt, soweit in diescm Artikel nicht anderes bestimmt ist, der Bundesregierung . .  

(3) Für die Mitglieder der l(ommissioll, des Gerichtshofes, des Gerichtes erster, Instanz und 
des Rechnungshofes hat die Bundesregierung beUn gemeinsamen Vcnnittlungsausschuß 
(Artikel 42) des Nationalrates ' .. und des Bundesrates " zur Entscheidung durch. dcn 
Bundespräsidenten einen Dreiervorschlag einzuholen." 

(4) Für Mitglieder des Wilts�hafts- und Sozialaussehusses sind von der Bundesregierung 
Vo�schläge der gesetzlichen und sonstigcn Vertretungen der verschiedenen Gruppen des 
wirtschaftlichcn und sozialen Lebens einzuholen. 
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(5) VOll den gemäß Abs. 3 und 4 namhaft gcmachtcn Mitglicdem hat die Bundesrcgierung 

den gemeinsamen Vermittlungsausschuß tu unterrichten . Die uähercn Bestimmungen über die 
Verfahren nach den Abs. 3 und 4 werden durch das Bundesgesetz über die Geschäftsordnung 
des Nationalrates sowie durch die Geschüftsordnung des Bundesrates getroffcn ." 

;, . 7. Nach Artikel,102 wird folgender Artikel I02a eingefügt: 

"Arm�el 1023. (1) Der Bund hat die Länder Und den Bundesrat unverzüglich über alle 

V()rhabcll im Rahmen der EuropUischen Union, die den selbständigen Wirkungsbereich der 

Länder berühren oder sonst VOll' L1inderinteresse sein könnten, zu unten'ichten und ihnen 

Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben . Solche Stellungnahmen sind an das 
Bundeskanzleramt. zu richten. Gleiches gilt fÖr, die Gemeinden, soweit der eigene 

Wii'kungsbereich 'oder sonstige wichtige JIlteressel1 der Gemeinden berührt wCl;den.· Die 

Vertretung 'der . Gen1C:indell obliegt" in diesen Angelegenheiten ' dem. ÖstelTeichischen 

. St�idtebund und dein Österreichischeil Gemeindebund (Artike1115 Abs. 3). 

(2) V,;gt dem Bund eine einheitliche Stellt.ingnahme der L1ndtage und des Bundesrates zu 

einem Vorhaben im Rahmen der Europäischen Union vor, das Angelegenheiten betrifft, in 

. denen die Gesetzgebung Landessache ist, so ist oer Buno bei. Verhandlungen und 
Absti Il1l1lungen in oer Europäischcn Union an diesc Stellungn:.lhme gebunden. Widcrsprechcn 

sich die Stellungnahmcn der �mdtage und' des Bundesratcs, so gchtcine einheitliche 

Stellllllg.Jahme der Lanotage vor. Ist im Züge de'r Verhandlungen ein Abgehen der 
Bundesrcgicrungvön der StelluJ1gnahmc aus außcn- und integrationspolitischen Gründen 
notwendig, so hat die Bundesregierung nach Vorl iegen des zur Abstimlllung iill Rat stehenden 
Entwurks nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten .dic Zustimmung der Ländervertreter 

im Wege der Verbindungsstelle der BundeslÜildcr cinzuholen. 

(3) S.)\Vcit ein Vorhaben inl Rahmen der. Europtiischcn Union" auch Angelegenheiten 

betrifft, i ll denen die Gesetzgebung überiviegend �lJ1dessachc ist, �ann die BÜlidesregierung . 

cincm von den �lI1dtagcn namhaft.gemachtel1 Vetreter die Mitwirkung an der WilleIlsbildung 

im Rat übertragen; Die Wahrnehmung· dieser Befugnis erfolgt unter Beteiligung und in 

Abstimfl lung mit der Bundesregierung . Der Vertreter der uinderist dabei in Angelegenheiten 

. der Bun:Jesgesetzgebung dem Nationalrat, in Angelegenheiten der Landesgesetzgebung den 
. . 

Landtag.:n gem�iJ3 Art. 142 vcrantwortlich. Die Bestimmungen des Artikc144a sind, söweit sie 

die lJim'ullg an Stellungnahmcund Zustimmung des NatiOlialratcs uno ues Bundcsrates odcr 

des gcm :;insamcn Vetmittlungsmisschusscs betreffen, '\l1zuwcndel1 . . 
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(4) Die österreich ische Mitwirkung an der Ernennung von Mitgliedern des Ausschusses der . ' . . . 
Regionen und dGrel1 Stellvertretern hat aufgrund Von Vorschlügen der Uinder sowie des 
Österreichischen Stüdtebumles und des Österreichischen Gemeindebundes zu erfolgen. Hiebei 
haben die Landtage je einen, und der Österreichische Städtebund und der Österreichische 

Gcmcindebund gemeinsam drei Vertreter vorzuschlagen. Die Bundesregierung ist an diese 

Vorschläge gebunden. 

(5) Die. näheren Bc:stimmullgeli zu den Abs. 1 bis 4 sind in Vereinbarungen zwischen dem 

Bund und den, Ländern (Art . 15a Abs. 1) festzulegen. 

(6) Die Uinder sind verpflichtct, Maßnahmen zu. treffeil, die in ihrem selbständigen 
Wirkungsbereich zur Durchführung von Rechtsakten im Rahmen der europäischen Integration 

erforderlich werden; kommt ein Land dieser Verpflichtuqg nicht rechtzeitig nach und wird dies 

von einem Gericht im Rahmen der Europäischen Union gegenüber Österreich festgestellt, so 
geht die Zustü;ldigkeit zu solchen Maßnahmen, insbesondere zur Erlassungder notwendigen 

Gesetze, auf den Bund über. Eine gcmülhlieserBestimmungvom Bund getroffene Maßnahme, 

insbeso!Jclere ein solcherart erlassenes Gesetz oder eine solcherart erlassene Verordnung, tritt 

außer Kraft, sobald das Land die erforderlichen Maßnahmen getroffen· hat. Sowohl der 
Übergang der Zuständigkeit auf den Bund, als auch das Außerkrafttretcnnaeh Übergang auf 
die Länder, ist im Bundesgesetzblatt zu verlautbaren." 

8. Nach Artikel 140awird folgender A11ike1l40bciligcfügt: 

"Artikel 140b. (1) Der Verfassungsgerichtshof erkennt über die Vereinbarkeit von 
Gemeinschaftsrecht der Europäischen UniOll mit den Grundprinzipien des österreichischen 
Verfassungsrechts bei Vertragsänderungen, insbesondere. sofern das Abgehen der 
Europäischen Union VOll den Prinzipiell der Europäischen Union (Artikel 1 Abs. 2) behauptet 
wird. 

(2) Die· Bestimmungen des Artikel 140a sind, sofern sk · die festgestellte 
Verfassungswidrigkeit betreffen, sinngeniäß anzuwenden." 

9. Artikel 151 wird folgender Abs. 8 angefügt : . 

"(8) Der Artikel 44 Abs. 1 und 2 tritt niit dem 1.1.1996 in Kraft." ·· 
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Erläuterung 

Allgemeiner Teil: ' 

Der Beitri�t Österreichs zur Europäischen Union macht unter Beachtung der 
Gcmeinschqftsvel1rtigc und der immer noch gcltenden inl1erösterreiChischcll Verfassungslage 
einige verfassungsrechtliche Anpassungen notwendig. So soll den, wie inden' Erläuterungen 
zum Bundesverfassungsgesetz über den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union 
(BGBl.Nr.744/1994) zu lesen ist, zwar modifizierten aber immer noch gcltcndenBaugesetzen 
(auch., Bauprinzipien genannt) der Bundesverfassung entsprochen werden urid eine 
weitestgehende Beibehaltung der österreichischen Verfassungsordnung erfolgen. Dies bedeutet 
im besonderen, das demokratische, das rechtsstaatliche, das gewaltenteilende und vor allem 
das föderal:istische Prinzip so'', aufrecht zu erhalten, daß einerseits keine neuerliche 

, 
Gesamtänderung eintritt, die eine wcitcrc Volksabstimmung notwendig machen würde,und 

, daß, andererseits den Grundsätzen der Verhandlungsfähigkeit und Anwend�ngsfähigkeit 

, 
ent�procheni wird� Jcne Bestimmungen, wie sie in der Regierungsvorlage über ein 

Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 
geändert Uild das EWR-Bundesverfassungsgcsetz aufgehobcn werdcn (27 d;B.), die aus Sicht 
der Antragstpller lösungsrichtig sind, wurden nicht behandelt. 

Nebcn dics�n zwingend notwendigenVerfassungsänderungen sollen Bestimmungen in die 
Bundesverfassung eingeführt werden, die auf längere Sicht ein absolutes Inkorporierungsgcbot 
bedeuten. Außerdem wird durch die Einführung einer zweiteiligen Struktursicherungsklausel, 
zugunstender Länder und gegen einen' ungehinderten Abfluß von Kompetenzen an die 

, Europäi�che Ul1ion, sowie durch einePrüfullgskol11peteilz des VcrfassU11gsgerichtshofesdcr 
Verlust der ö,sterteichischcn B,unclcsstaatlichkcit in Richtung eines europäischeflBuhdcsstaatcs 
bzw. eines Zentralstaates zugunstendes Konzepts einer europniscben Konföderation verwehr t 

Grundgedanke der Nm'elle ist auch die Einbindung der EU"':Bestimmungen durch Zuordnung 
in bereits bestehende Hauptstücke, wobei die Systematik des BU11des-Verfassungsgesetzes 
von 1929 aufrechterhalten werden soll. 
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Besonderer Teil: 

Zu Z.l: 
Dcr neue AI1ikcl 1 Abs. 2 ist Teil einer Struktursichen1ngsklauscl, die die Zustimmung 

österreichischer Organe zu einer Vertragsänderung der Europäischen Union im Sinne eines 

europäischen Bundesstaates verhindem sollen. Die dabei aufgezählten· Prinzipien sind 

keinesfalls als Definition der Bauprinzipien derösterrcichischell Bundesverfassung zu 

verstehen und sollen auch nicht als "Wunsch" an die Europäische Union verstanden werden, 
sondern als Prüfungsmaßstab für den Verfassungsgerichtshof, wie er sich aus den Verträgen 
der Europäischen Union sowie deren Erklärungen und Zusatzprotokollen ergibt. Textlich 

oricntiert er sich am Art. 23 des Grundgesetzes. 

Zu Z.2: 

Durch die Aufhebung der Bestimmungen über die Mitwirkung der Länder in Fragen der 

Europäischen Integration im Artikel 10 Abs. 4 bis 6, die nunmehr im Artikel lOZa geregelt 

werden, soll die Systematik der Bundesverfassung eingehalten werden. 

Zu Z.3: 

. Dieser. neue Satz. im Artikel .15. Abs •... 1 . stellt eine Präzisierungder Generalklausel des 
selbständigen Wirkungsbereiches der Uinder dar .. 

Zu Z.4: 

Die Schaffung eines absoluten Inkorporicrungsgebotes. das aber erst zu einem. späteren 

Zeitpunkt in Kraft treten soll, um eine Übenlahme .. beStehender Verfassungsgesetze und 
Verfassungsbestimmungen m andercn·· Bund6sgesetzen zu· emlöglichcn, wird die 

Unübersichtlichkeit der bestehcnden·· Verfassungsordnung auf längere Sicht beseitigt. 
Sogenannte "Vcrfassungsbcstimmungcn"soll es dadurch nicht mehr geben. 

105/A XIX. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 7 von 9

www.parlament.gv.at



Zu Z�5:" ',. 

8 

Mit dcrEiilführung eines neuen Artikel 44a werden Regelungen über die Mitwirkung des 
.� .' . . 

Nationalratcs un�1 des Bumlcsrates,an der Rechtssctzung im Rahmcn dcr Europäischcn Union 
getroffen. Im wescntlichen soll durch eine Modifikation des dänischen und des deutschen' 
Modells, eine Bindungswirkung der Vel1reter im Rat an die Stellungnahmeil des Nationalrates 
und des Bundcsratcs erzeugt werden. Ein gemeinsamcr Vermittlungsausschu13 von Nationalrat 
unq Bundcsrat (wic imAntrag35/A der Abgeordnetcn Mag.Stadlerund Kollegen vorgesehen) 
soll widCI'sprcchende Stcllungnahmenvereiilhcitlichcil bzW. notwcndige Abweichungen im . ' . " 
Z1,1gcdcr,! Vcrlnlndlungen im Rat ermöglichen.' Hiczu ist die Verwendung technis�her 
Hilf s'n Ftt ci zur Übertragung der im Rat zur Abstimmung stehcnden Vorlage an den 
glcichzeitig tagenden Vcrmiulungsausschuß vorgeschen. Die Rcchte des Plenums - als 
.Gcsetzgebungsorgan - sich zu einer Sache zu äußem, dürfen durch die Bestimmungen der 
Geschäftsordnung des Nationalrates und des Bundcsratcs,nicht so beschränkt werden, daß die 
alleinige Zuweisung eincr Vorlagc an den gcmeinsamen Vermittlungsausschuß ungehindert 
möglich wird. 

Zu Z.6: 
. Durch die Bestimmungen des neuen Artikel 55a wird die Mitwirkung des Nationalrates und 

des Bundesrates an Aktehder Vollziehung bzw. an Emenllungcn von östcrrcichischen 
. Mitgliedern in Orgaflcll der Europäischen Union, die in verglcichbaren Institutionen in 

Östcrreich cbcnfalls �'om Nationalrat oder Bundesrat gewählt bzw. vorgeschlagen und vom 

Bundespräsidentel1cmannt wcrdcn, geregelt. 

ZuZ;7: . �. . ' . ;!. . . - . . . . '  . 
, Der neue 4rtikel 1 02a regclt die Mitwirkuilgdcr Länder (und Gcmcindcn) durch verschiedene 

Organc'injAngcfegcnhcitcn, in' dellcl1'diC' Gesctzgchung zuinüidest überWiegeridLandessachc 
ist, sowic !'dfc'Eiitscndung von Vertrctcl'lldet' Länder Ulld Geriicinc:lcliirl'dcnAusschuß der 
Regioncn. Zur Abgabc einer cinhcitlichcifStcllungllahme sollZ\var Weiterhin die 
IntegratiOliskonfcrenz der Länder hcrangczogeü wcrd6il, 'die Bcschlüsse selbst sollen aber bei 
den Landtagen als Landesgcsctzgcbcr liegen. Hiezu crscheitlt .... ein Stimmrecht der 
Landtagspräsidcntcn in 'dcrlntc,grationskönfcrcrlz Sül11volL Die tatsächlichcRegelung soll aber 
einer 15a-:Vc:reinbarungzwischcn den Läl'ldcniübcrlasscn bleiben. 

Zu Z.8: 
Durch dcnJleuen Artikel 140b wird die Prüfungskompctcnzdes Verfassungsgerichtshofes bei 
Vertragsänderungen der Europäischen Uilion festgeschricbcn. Dcr Abs. 2 soll durch cinen 
Verweis auf den Attikel140a die MöglidlkcitCiner nachträglichen Ve11ragsänderung eider die 
Durchführung einer verpflichtenden Volksab�tinimul1g nach Artikel 44 Abs. 3 schaffen, um 
den Konf1i�t mit den Bauprinzipien dcrBlmdcsvcrfassuilg zu lösen. 

105/A XIX. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)8 von 9

www.parlament.gv.at



9 

Zu Z.9: 

Die notwendige Zeit für einc Inkorporierung von Verfassungsgcsctzen oder 
Vcrfassungsbcstimmungcn in das Bundes�Verfassungsgesetz von 1929 soll durch das 

Inkrafttretcn des Artikel 44 Abs. 1 und 2 zu einem späteren Zeitpunkt (1.1.1996) gewährleistet 
werden. 

In formeller Hinsicht wird unter Verzicht auf die Erste Lesung die Zuweisung alt den 

Verfassungsaussclwß vorgeschlagen. 
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